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Sitzungsauszug gemäß § 45 Abs. 6 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, K- AGO idgF. 
 
 

Im Rahmen dieser Gemeinderatssitzung wurden nachstehende Beschlüsse gefasst: 
 
 

MARKTGEMEINDE FEISTRITZ OB BLEIBURG 
 

Zahl: 004-1/2015-5 
 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

aufgenommen in der 
  

5. ordentlichen Sitzung (öffentlicher Teil) des Gemeinderates der Marktgemeinde Feistritz 
ob Bleiburg am 17. August 2015 im Marktgemeindeamt St. Michael. 

(DRINGLICHKEITSSITZUNG) 
 

Anwesend: 
 
Die Mitglieder des  
Gemeinderates:  Bürgermeister Hermann SRIENZ als Vorsitzender 
 1. Vzbgm. Mario SLANOUTZ, 2. Vzbgm. Mag. Vladimir 

SMRTNIK, GV Doris Margareta SCHWARZ, GR Heinrich 
NEUBERSCH, GR Jürgen PAULITSCH, GR Mathilde 
LATTACHER, GR Ingo ALESKO, GR Doris PLESCHOUNIG, 
GR Mag. Dr. Silvester Friedrich JERNEJ, GR Albin Stefan 
JELEN, GR Katharina KERT, GR Michael Johannes PERNAT, 
GR Gisela Gabriela SOHL, GR Walter DULLER, GR Dipl.-Ing. 
Andrea GLINIK, GR Florian Rene FIGOUTZ,    

 
Die Ersatzmitglieder:  GR Reinhard PUKEL (f. verh. GR Michell JAMER)  

     GR Gabriel LUNDER (f. verh. GV Franz Emil ULRICH)  
 
Abwesend:     -  
          
 
Protokollführung:   AL Annemarie ISCHEP  
   
Vom Amt (als Auskunftsperson):  -  
 
Sonstige:      
 
Beginn: 19:00 Uhr      
Ende:   19:30 Uhr 
 
 
Die Sitzung wurde vom Bürgermeister am 13.08.2015 nachweislich einberufen. Die Sitzung ist 
gemäß § 36 der K-AGO öffentlich. 
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Zu Punkt 1: Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.  

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt mit 19 Mitgliedern die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn gemäß § 37 (1) der K-AGO mit dem Bürgermeister oder 
seinem Stellvertreter mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind.  
 
 
Zu Punkt 2: Festlegung der Protokollfertiger der heutigen Niederschrift.  

 
Über Vorschlag der Fraktionssprecher werden die Mitglieder GR Ingo ALESKO (SPÖ) und GR 
Albin JELEN (REGI) als Mitunterfertiger der heutigen Sitzungsniederschrift bestellt. 
 
 
zu Punkt 3: Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des Gemeindevorstandes 

betreffend die Gewährung von finanziellen Zuschüssen in Höhe von € 50.000,-- pro 

Jahr für die Petzen-Bergbahnen GmbH NEU in den ersten vier Betriebsjahren 

(Kalenderjahre 2016, 2017, 2018 und 2019).  

 

Der Vorsitzende Bgm. Hermann SRIENZ stellt als Berichterstatter im Namen des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge folgenden Beschluss fassen: 
 
Die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg verpflichtet sich, der Petzen Bergbahnen GmbH 
NEU in den ersten vier Betriebsjahren (Kalenderjahre 2016, 2017, 2018, 2019) nach dem 
Anteilskauf einen Zuschuss in der Höhe von  € 50.000,-- pro Jahr  zu gewähren. 
 

Dieser Zuschuss ist zur Bewältigung eines Abganges und zur Finanzierung des laufenden 
Betriebes bzw. von Investitionen zu verwenden. Die beschlossene Unterstützung von 
jährlich € 50.000,-- ist bis spätestens 30. Juni des jeweiligen Kalenderjahres auf das Konto 
der  Petzen Bergbahnen GmbH. NEU zu überweisen. 
 
Die haushaltsrechtliche Bedeckung dieser Ausgabe ist in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 
2019 unter dem AO Vorhaben, VA-Stelle: 782009, Bezeichnung: wirtschaftspolitische 
Maßnahmen (Petzen Fonds) sicherzustellen.  
 
Abstimmungsergebnis: Der Antrag wird mit 19:0 Stimmen einstimmig angenommen. 
 
 


